
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/7/2 95/08/0095
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.07.1996

Index

62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §10 Abs1;

AlVG 1977 §39 Abs1 Z3;

Rechtssatz

§ 10 Abs 1 AlVG regelt Fälle unzureichender Arbeitswilligkeit als Grundlage eines zeitlich befristeten Ausschlusses vom

Bezug des Arbeitslosengeldes und betri7t daher eine Anspruchsvoraussetzung, auf die es für den Bezug der

Sondernotstandshilfe nach § 39 Abs 1 Z 3 AlVG nicht ankommt.
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